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§ 19 Bgld. BauG Erloschen der
Baubewilligung

Bgld. BauG - Burgenlandisches Baugesetz 1997

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Die Baubewilligung erlischt, wenn

1. die Durchfiihrung des Vorhabens nicht binnen zwei Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung begonnen wurde
oder

2. das Vorhaben nicht innerhalb von funf Jahren nach Beginn der Durchfuhrung fertiggestellt ist.

Eine Fristverlangerung kann in begriindeten Fallen gewahrt werden. Wird gegen die Baubewilligung Beschwerde an

den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof erhoben, ist der Fristenlauf bis zur Entscheidung
dartber unterbrochen.

In Kraft seit 01.07.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 19 Bgld. BauG Erlöschen der Baubewilligung
	Bgld. BauG - Burgenländisches Baugesetz 1997


